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entschieden zu sein, ist die Frage, auf
welche Weise denn nun der eleklrische
lud zustande komml, welches

lebenswichtige Organ so geschädigt wird, dass
der Tod einsetzt. Wahrscheinlich ist es,
dass das Atemzentrum im Gehirn
gelähmt wird, aber auch das Herz wird
sicher schwer in Mitleidenschaft gezogen
(andere Forscher stehen auf dem
Standpunkte, dass der elektrische Tod ein
ausgesprochener Iler/tod ist). Auch die
Benbachhingen, die man am Menschen hei

Hinrichtungen gemacht hat, konnten
'herüber keine volle Klarheil erbringen,
"s konnte bisher hei elektrischen Hin-
Dchtungen der momentane Tod, wie wir
diu so häufig hei elektrischen Unfällen
beobachten können, nicht reproduziert
Werden. Sicherlich spielt die seelische
"ereilschafl des Betroffenen im Hinrieh-
'ongsfalle auch hier eine entscheidende
"olle. Die erste Hinrichtung mit 1200 bis
1700 Voll im Jahre 1888 hei Durchleilung
v°n Kopf zu Rein konnte in 00 Sekunden
den Delupienlen nichL erlösen. Frst nach
erneuter längerer Kinwirkung konnte die
Hinrichtung als vollzogen betrachtet
Werden. Heule wird in der Weise ver-
'ahren, dass man erst eine sehr hohe
Spannung (1800 Voll) aidegt, diese

einige Zeit einwirken lässt und dann miL

einer mittleren Spannung (800 Voll)
fortfährt, die wieder durch 1800 Volt
abgelöst wird und dann wieder auf 800

Voll heruntergeht.
Vielfach betrachtet man Personen, die

einem elektrischen Unfälle zum Opfer
fielen, für tot, weil Atmung und Heiz
ausgesetzt haben. Diese Auffassung ist

durchaus zu verwerfen; zahlreiche
Menschenlehen gehen sicher dadurch
verloren, dass man den für tot hält, der
tatsächlich nur scheintot ist. Stundenlunge
künstliche Ahnung ist in jedem Falle
angebracht und wohl das einzige Rel-
lungsmillel, das uns in diesem Falle zur
Verfügung stellt. (Anregung des

Atemzentrums durch das Pflanzengift Lobeliu,
dessen Anwendung in verzweifelten Fällen,

wenn kein Arzt zu erreichen ist,
auch durch vorgebildete Laien nach dem
Urteil massgebender Sachverständiger
durch subkutane Injektion erfolgen
darf.) Man hat noch nach vierstündiger
künstlicher Ahnung Personen, die von
elektrischen Schlägen getroffen wurden,
ins Lehen zurückrufen können, und mit
Sicherheit ist es überhaupt auch für den

Arzt nur möglich, den Tod festzustellen,
wenn sich Leichenflecke zeigen. Dr. F.

(Aus einer Zeitschrift der Drägerwerke,
Lübeck.)

Schweizerischer Samariterbund - Alliance Suisse des Samaritains.
Mitteilungen des Verbandssekretariates — Communications du Secretariat gendral.

Abgeordnetenversammlung von 1935

in Montreux.

Unsere ordentliche Abgeordnclenver-
sanimlung wird am 15./IG. Juni in Mon-
trcu stattfinden. Wir bitten unsere Sa-
'Rariterfreunde schon jetzt, diese Tage
icservieren zu wollen.

Asscmblec des delegues de 1935

ä Montreux.

Notre Asscmblec des delegues aura
lieu les 15 et 16 juin ä Montreux. Nous

prions nos amis samaritains de bien
vouloir reserver ces joins des main-
lenant.
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Samari teilt ilf.slehrer-Kurs in Altdorf.

Der für Altdorf in Aussicht genommene

Worhenkurs wird vom 22. bis
.'!(). .Juni 19,'äö stattfinden.

Samari lervoreine, welche neue Ililfs-
lehrerkräfte nötig haben, und die diesen
Kurs beschicken möchten, werden
ersucht, ihre Anmeldung spätestens bis

zum 5. Juni an das Verbandssekrelariat
einzusenden. Ms dürfen nur Kandidaten
angemeldet werden, die über die nötigen
Vorkenntnisse (gründliche
Samariterkenntnisse) und ein gewisses Lehrgeschick

verfügen. In der Regel kann vom
gleichen Verein nur ein Kandidat
berücksichtigt werden. Die Angemeldeten
sind verpflichtet, den Unterrichtsstoff
des Samariterkurses gründlich zu repe-
Lieren. Sie werden hei Kursheginn hier¬

über geprüft werden. Vom Ergebnis der

Prüfung hängt die Zulassung zum Kurs
ab. Im übrigen richtet sich die, Zulassung

zum Kurs nach dem Regulativ für
llilfslehrerkurse, das sich im Besitze

aller Vereinsvorstände befindet.

Mit der Anmeldung ist die unter-
schriftliche Erklärung des Kandidaten,
dass er sich verpflichtet, während wenigstens

drei Jahren als Hilfslehrer tätig zu
sein, einzusenden und ein Kursgeld von
Fr. 10. für jeden Teilnehmer auf Posl-
cheekkonlo VI) 109, Schweiz. Samariler-
bund, Ölten, einzubezahlen.

Alle weitern Mitteilungen werden
den Kursteilnehmern rechtzeitig (buch
Kreisschreiheu übermittelt.

Verspätete Anmeldungen können
nicht berücksichtigt werden.

Pro memoria.

Es finden statt:
19. Mai: Delegiertenversanunlung des Schweiz. Krankenpflegebundes in Ölten.

25./2G. Mai: Delegiertenversanunlung des Schweiz. Roten Kreuzen in Sierre-Siders.
15./1(3. Juni: Abgeordnetenversammlung des Schweiz. Samariterbundes in Montreux.

Humor.

Humor vom Tage. «Fritz, ich gebe dir einen Franken, wenn du mir nur eine Locke von
deiner Schwester besorgst.» — «Und was kriege ich, wenn ich die ganze Rerücke bringe?»

«Herr Kastellan, wir möchten die Altertümer des Schlosses besichtigen.» — «Bedaure,
die Gräfin und die Komtesse sind verreist.»

«Angeklagter, sind Sie nicht derselbe, der voriges Jahr in der Villa Amalia die 30'000
Franken gestohlen hat?» - - «Leider nein, Herr Richter.»

«Du hast die schöne junge Dame aus dem Boot an Land getragen. Was hast du
bekommen?» — «Herzklopfen, Kapitän, nichts wie Herzklopfen.»

Scliülersorgen. «Ach, ich ärgere mich zu sehr darüber, dass Ludwig der Vierzehnte nicht
König von Griechenland war!» — «Aber warum denn?» — «Ich habe es in meinem letzten
Aufsatz geschrieben!»
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